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BauRallg;

RPG Vlbg 1996 §22 Abs2 lita idF 1999/043;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2001/06/0159

Rechtssatz

Die Herstellung einer Überdachung und eines Geräteraumes mit Aufstellung eines Hoftankes mit einer Fläche von 60

m2 und einem Volumen von 207,00 m3 ist nicht als ein kleinräumiges Vorhaben im Sinne des § 22 Abs. 2 lit. a Vlbg RPG

zu qualiCzieren, zumal das Bauvorhaben mit kleineren Transformatorenstationen, Bienenhäusern oder

Geräteschuppen nicht vergleichbar ist.
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